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Stellungnahme zur  

 

Anhörung zu ersten Erwägungen für die zukünftige Nutzung des 26 

GHz-Bandes (24,25 – 27,5 GHz) 

 

Nokia dankt für die Möglichkeit, zur Anhörung Stellung nehmen zu 

können. Hierbei bitten wir, auch früheren Kommentierungen zum 

Frequenzkompass, zu den Eckpunkten sowie zum Konsultationsent-

wurf weiterhin zu berücksichtigen. 

 

Das 26 GHz Band ist eines der drei Pionier-Bänder in Europa und als 

einziges Band nahe am mm-Wellenbereich, in dem neue Elemente 

der 5G New Radio (NR) Funkschnittstelle erstmals implementiert wer-

den können. Dies betrifft insbesondere massive Multiple Input Mul-

tiple Output (MIMO) bzw. Beam Forming, d.h. der Einsatz vieler An-

tennenelemente sowohl an der Basisstation, als auch im Endgerät, 

um die spektrale Effizienz von Mobilfunktechnologie weiter zu stei-

gern. Die frühe Verfügbarkeit von Frequenzen im 26 GHz Band so-

wohl für Testzwecke, als auch für frühen kommerziellen Betrieb ist 

gleichermaßen wichtig für die Entwicklung von 5G-Technologie und 

5G-Anwendungen in Deutschland und Europa. Insofern begrüßt und 

unterstützt Nokia das rasche Vorangehen der Bundenetzagentur be-

züglich des Schaffens des regulatorischen Rahmens für zeitnahe 5G 

Nutzung dieses Frequenzbereichs.  

 

Nokia teilt die Einschätzung zur aktuellen Nutzungssituation des 26 

GHz Bandes und begrüßt, dass die Bundesnetzagentur unter Berück-
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sichtigung intensiver Nutzung der unteren Bandbereiche unter ande-

rem für richtfunkbasierte Anbindung von Basisstationen das Band als 

Ganzes betrachtet. 

 

Nokia begrüßt, dass hierbei die intensiven Point-to-Point-(PP)-Richt-

funknutzungen geschützt werden sollen und keine kurzfristigen auf-

wändigen Defragmentierungen erforderlich gemacht werden. Es ist 

weiter zu begrüßen, dass längerfristig Migration in andere Frequenz-

bereiche angestrebt wird, um zunehmend Spektrum im 26 GHz Be-

reich für 5G drahtlosen Netzzugang zur Verfügung stellen zu können. 

Nokia regt an, für zukünftige PP-Richtfunknutzung auch den 32 GHz 

Bereich zu betrachten. 

 

Nokia teilt die Einschätzung der Bundesnetzagentur, dass dieser 

drahtlose Netzzugang insbesondere Telekommunikationsdienste be-

inhalten wird, sieht aber auch erhebliches Potential in weiteren An-

wendungen branchenübergreifend. Hierfür wird ein technologie- und 

diensteneutraler Ansatz als sinnvoll erachtet. 

 

Nokia sieht die Notwendigkeit großer, zusammenhängender Träger-

bandbreiten im 26 GHz Bereich für optimale Leistungsfähigkeit der 

5G NR Luftschnittstelle. Nokia erachtet Trägerbandbreiten in Schrit-

ten von 200 MHz als sinnvoll. Dabei können auch mehr als 800 MHz 

Gesamtbandbreite eines Systems sinnvoll werden, insbesondere wo 

Störungen anderer Nutzer wir z.B. bei Verwendung indoor ausge-

schlossen werden können. Insofern sollte zum jetzigen Zeitpunkt 

keine feste Obergrenze definiert werden. Trägerbandbreiten kleiner 

als 200 MHz können in Ausnahmefällen für einzelne Anwendungen 

und an Orten intensiver aktueller Nutzung sinnvoll sein. 

 

Nokia erkennt die Vorteile von Einzelfrequenzzuteilungen in den 

Bandbereichen, wo intensive aktuelle Nutzung stattfindet, die es zu 

schützen gilt. Nokia regt aber an, auch über Unterstützung bundes-

weiter Geschäftsmodelle von Mobilfunkunternehmen nachzudenken. 

Perspektivisch wird von diesen erwartet, enhanced Mobile Broadband 

(eMBB) Dienste bundesweit an allen Traffic Hotspots im Wettbewerb 
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zu erbringen, so z.B. in Messegeländen, Konferenzzentren, Flughäfen, 

Bahnhöfen, Stadien, Innenstädten usw. Hier wären Einzelfrequenzzu-

teilungen je Standort schwer handhabbar. Daher sollten Anträge für 

bundesweite Geschäftsmodelle und Frequenznutzungskonzepte er-

wogen werden, in deren Rahmen dann – wo erforderlich – Einzelzutei-

lungen erfolgen können. In Bandbereichen ohne aktuelle intensive 

Nutzung oder geografisch sehr beschränkten Schutzanforderungen 

sollten auch großflächige Zuteilungen angeboten werden.  

 

Nokia unterstützt strikte Anwendung von „use-it-or-loose-it“ Rege-

lungen, um effiziente Spektrumnutzung sicherzustellen. Um sub-Li-

zensierungsmodelle im Rahmen großflächiger Zuteilungen wie oben 

erwogen zu unterstützen, könnten diese auf „use-it-or-lease-it“ er-

weitert werden. 

 

Nokia begrüßt, dass die Antragsbefugnis nicht beschränkt werden 

soll, um Innovationsanreize zu liefern. Allerdings sollten hierunter 

bundesweite Geschäftsmodelle von Mobilfunkunternehmen nicht be-

hindert und beschränkt werden. 

 

 

Zu den Fragen: 

 

Derzeit fokussiert die Mobilfunkausrüstungsindustrie auf die Bandbe-

reiche mit konkreter Nachfrage im Weltmarkt. Relevant ist hierbei un-

ter anderen der Bereich 26,5-29,5 GHz 3GPP Band n257. Für die Ent-

wicklung von Produkten für den Bereich 24,25 GHz bis 27.5 GHz 

3GPP Band n258 bedarf es konkreter Nachfrage. Insofern ist zu be-

grüßen, dass die Bundesnetzagentur sich nicht wie einige andere Ad-

ministrationen in CEPT auf den Bereich 26,5-27,5 GHz beschränkt, 

sondern das Band gesamtheitlich betrachtet. Positiv auf die Nachfra-

gesituation wirken sich z.B. die aktuellen Diskussionen um 24 GHz in 

USA aus. Auch von der WRC-19 werden aus der erwarteten globalen 

Harmonisierung des Bandes weitere Impulse erwartet. Insofern kann 
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sich ein Ausrüstungsmarkt für n258 auf Basis der bereits entwickel-

ten Bereichs n257 bei entsprechender Nachfrage innerhalb von ein 

bis zwei Jahren entwickeln. 

 

Wie weiter oben bereits dargelegt sieht Nokia die Notwendigkeit, 

bundesweite Geschäftsmodelle von Mobilfunkunternehmen für eMBB 

zu unterstützen. Daneben sind verschiedenste Nutzungen vor allem 

lokal, indoor wie outdoor, über verschiedenste Branchen hinweg 

denkbar und sollten auf Zuteilungsseite ermöglicht werden. Nokia er-

wartet zusammenhängende Trägerbandbreiten von vielen hundert 

MHz, auch über die von BNetzA genannten 800 MHz hinaus. Nokia 

geht davon aus, dass in allen Anwendungsbereichen massive MIMO 

bzw. Beam Forming zum Einsatz kommen wird, um hohe Pfadverluste 

zu kompensieren und um die spektrale Effizienz zu maximieren.  

 

Im Rahmen der für 5G erforderlichen Bandbreiten für die Anbindung 

von Basisstationen kann man davon ausgehen, dass mittel- bis lang-

fristig insbesondere in städtischen Gebieten mit intensiver 5G Nach-

frage zunehmend Glasfaseranbindung bestehenden Richtfunk erset-

zen kann. Dennoch ist noch auf längere Sicht mit Nutzungen für 

Richtfunkanbindung von Basisstationen, sowie von anderen Nutzern 

im 26 GHz Bereich zu rechnen. 

 

Wie weiter oben dargelegt, erscheinen 200 MHz Blöcke aggregierbar 

zu vielen 100 MHz zusammenhängender Trägerbandbreite sinnvoll. 

Ergänzend kann in Ausnahmefällen, insbesondere zur Koordinierung 

mit aktueller Nutzung und/oder für wenig bandbreitenintensive 

Dienste in Ausnahmefällen 50 MHz als Blockgröße angemessen sein. 

 

 

Nokia hofft mit diesen Ausführungen zur Diskussion um schnelle 5G 

Einführung und effiziente Nutzung von Spektrum in Deutschland und 

Europa beitragen zu können. Diese Ausführungen können in Gänze 

auf den Internetseiten der Bundesnetzagentur veröffentlicht wer-

den. 


